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Der Leistungsauftrag des Si-
cherheitsinspektorates wurde
im Bereich des Transports ge-
fährlicher Güter erweitert: Als
Neuerung wurde uns der Voll-
zug der Gefahrgutbeauftrag-
tenverordnung (GGBV) über-
tragen. 

Unter dem Titel «Sicherheit im
Umgang mit Organismen» or-
ganisierten wir im August 2001
eine Informationsveranstaltung.
Interessierte Fachleute erfuh-
ren, wie der Vollzug der Ein-
schliessungsverordnung (ESV)
und der Freisetzungsverord-
nung (FrSV) zusammen mit den
zuständigen Behörden des Bun-
des und dem Sicherheitsinspek-
torat organisiert ist, wer ihre

Ansprechpersonen im Kanton
Basel-Landschaft sind und wel-
che Angaben von ihnen erwartet
werden.

Die Nervosität beim Auftreten
der ersten Verdachtsfälle von
Milzbrand in den Vereinigten
Staaten von Amerika wurde
auch im Kanton Basel-Land-
schaft spürbar. In der Anfangs-
phase wurden zur Bewältigung
die Chemiewehr BL sowie das
C-Pikett aufgeboten.

Mit dem Abschluss der Risiko-
analyse für den Flughafen Ba-
sel-Mühlhausen (EuroAir-
port) wurde erstmals in der
Schweiz das Risiko, welches
für Anwohner eines Flughafens

besteht, anschaulich und allge-
mein verständlich offengelegt.

Lesehinweis für den
Jahresbericht 2001

Hintergrundinformationen
und Vorgeschichten zu
einzelnen Themen sind
jeweils kurz in solchen
grauen Kästchen zu-
sammengefasst.
Das Abkürzungsverzeich-
nis/Glossar befindet sich
im Anhang 1.

Wie Sie uns erreichen:

Adresse:

Sicherheitsinspektorat
Postfach
Neu ab 1. 04. 2002:
Rheinstrasse 28!
4410 Liestal
Tel. 061 925 62 64
Fax. 061 925 69 85

e-mail:
sicherheitsinspektorat@bud.bl.ch

Internet:
www.bl.ch/sit
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Beim Transport gefährlicher
Güter hat es in der Vergangen-
heit schwere Unfälle gegeben.
Es kam leider auch zu bleiben-
den Schäden für Mensch und
Umwelt. 

Um dies zu verhindern oder zu
begrenzen, wurde in der Schweiz
am 15. Juni 2001 die Verordnung
über Gefahrgutbeauftragte für
die Beförderung gefährlicher
Güter auf Strasse, Schiene 
und Gewässern (Gefahrgut-
beauftragtenverordnung GGBV)
geschaffen. Die Verordnung trat
am 1. Juli 2001 in Kraft. Sie re-
gelt die Ernennung, die Aufga-
ben, die Ausbildung und die Prü-
fung von Personen, welche für
die Verminderung von Gefahren
tätig sind, die sich aus dem Ver-
packen, Einfüllen, Versenden,
Laden, Befördern oder Entladen

gefährlicher Güter für Personen,
Sachen und die Umwelt ergeben
können. 

Gesetzliche Grundlagen mit
ähnlichen Zielsetzungen existie-
ren in unseren Nachbarländern
schon seit längerer Zeit.

Im Bereich der Strasse haben die
Kantone diese Verordnung zu
vollziehen. Sie haben die not-
wendigen Massnahmen zu tref-
fen. Sie müssen die zuständige
Behörde bezeichnen. Die Voll-
zugsbehörden führen die Kon-
trollen in den Betrieben durch
und können Einsicht in die
Unterlagen verlangen, welche
die Aufgaben der Gefahrgutbe-
auftragten betreffen. Sie können
jederzeit unangemeldet Ausbil-
dungsveranstaltungen und Prü-
fungen kontrollieren. 

Im Kanton Basel-Landschaft ist
das Sicherheitsinspektorat als
zuständige Vollzugsbehörde be-
zeichnet worden. 

Diese neue Aufgabe stellt für
das Sicherheitsinspektorat eine
wichtige Ergänzung zu den bis-
herigen Vollzugsaufgaben der
Störfallverordnung, der Ein-
schliessungsverordnung und
der Freisetzungsverordnung
dar. Die Kontrollen und Inspek-
tionen in den Betrieben werden
durch Kontrollen bei den
Gefahrgutbeauftragten erwei-
tert. Das Sicherheitsinspektorat
kann dadurch einen weiteren
aktiven Beitrag zur Verhinde-
rung von Störfällen auf den
Strassen im Kanton Basel-
Landschaft verwirklichen.



Störfallverordnung
erfasst die Gefahren 

Die Störfallverordnung
verlangt, dass Betriebe,
die eine bestimmte Men-
ge von gefährlichen Stof-
fen, Erzeugnissen oder
Sonderabfälle verwenden,
einen Kurzbericht erstel-
len. Das gilt auch für

• Betriebe, in denen mit
gentechnisch veränder-
ten oder pathogenen 
Mikroorganismen eine
Tätigkeit durchgeführt
wird, die nach der Ein-
sch l iessungsverord-
nung vom 25. 08. 1999
der Klasse 3 oder 4 zu-
zuordnen ist,

• für folgende Verkehrs-
träger, auf denen ge-
fährliche Güter trans-
portiert oder umge-
schlagen werden:
E isenbahnan lagen ,
Durchgangsstrassen,
Rhein.

Diese Kurzberichte müs-
sen seit 1991 eingereicht
werden. Das Sicherheits-
inspektorat kontrolliert
seither diese Kurzbe-
richte und beurteilt, wel-
cher Schaden durch die
vorhandene Gefahr ent-
stehen könnte - sprich
welches Gefahrenpoten-
tial im Kanton vorhanden
ist.
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3.1 Übersicht 
Gefahrenpotential

Im C-Risk sind 191 Kurzbe-
richte gemäss Störfallverord-
nung (StFV) (ohne Betriebe mit
Organismen und ohne Kurzbe-
richte von Anschlussgleisen)
registriert. 

Durch Firmengründungen oder
wesentliche Änderungen bei
bestehenden Betrieben wurden
im Jahr 2001 folgende Kurzbe-
richte neu dem Sicherheitsin-
spektorat eingereicht:

• Beiersdorf AG in 
Münchenstein

• Ciba Spezialitätenchemie
Bau 2005 in Muttenz

• Novartis Pharma Bau 2060
in Muttenz

• Novartis Pharma Bau 2106
in Muttenz

• Novartis Pharma Bau 2214
in Muttenz

• Novartis Pharma Bau 2871
in Muttenz

• Schenker AG in Pratteln
• Valorec AG Bau 2048 in

Muttenz
• Ciba Spezialitätenchemie

Bau 2005A in Muttenz
• Ciba Spezialitätenchemie

Bau 2036 in Muttenz
• SF-Chem Untersuchungs-

einheit 11 in Muttenz

Veränderung des 
Gefahrenpotentials

In der chemischen Industrie, im
Gewerbe oder bei anderen Be-
trieben, die mit gefährlichen
Stoffen oder Erzeugnissen ar-
beiten, hat sich das Gefahren-
potential kaum verändert. Aus
den 191 Kurzberichten mit den
Umgebungsdaten und den vor-
handenen Stoffen ergibt sich
das in der Tabelle 1 dargestellte
Schadenausmass. Bei 13 Be-
trieben ist ein katastrophaler
Störfall möglich.

katastrophaler Störfall 13
schwerer Störfall 19
Störfall 68
Zwischenfall 91

Abbildung 1: Berechnetes Schadenausmass
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3.2 Betriebe mit Stoffen,
Erzeugnissen,
Sonderabfällen

Entlassung aus StFV

Drei Betriebe wurden durch
Betriebsverlegung, Verfahrens-
umstellung oder Lagerreduk-
tion vom Sicherheitsinspektorat
aus dem Geltungsbereich der

Wo im Kanton das Gefahrenpo-
tential steckt, ist auf der Über-
sichtskarte über Betriebe, die
der Störfallverordnung unter-
stellt sind, im Anhang 2, darge-
stellt.

Gefahrenpotential von 1996 bis 2001
im Kanton Basellandschaft

Jahr � � � x Total
1996 66 32 10 14 108
1997 66 52 12 14 144
1998 79 63 18 12 172
1999 83 62 18 12 175
2000 89 64 19 13 185
2001 91 68 19 13 191

Die Abbildung 2 und die Tabelle zeigt die Veränderung des Gefahrenpotentials der letzten sechs
Jahre auf.

Abbildung 2: Ausmassklassierung beurteilter Kurzberichte
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Verordnung über den Schutz
vor Störfällen entlassen:

• Galliker AG, ex. CSB 
Camion Service AG in 
Pratteln

• UBT Engineering in Therwil
• Anschlussgeleise Galliker

AG, ex. CSB Camion 
Service AG In Pratteln

Audit

Unzureichende organisatori-
sche Sicherheitsmassnahmen
und fehlende Betriebsanwei-
sungen führten, kombiniert mit
menschlichem Fehlverhalten,
zu einer Havarie in einer che-
mischen Industrie. Dies wurde
zum Anlass genommen, in der
betreffenden Firma ein Sicher-
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heits-Audit durchzuführen. Das
Sicherheitsinspektorat kontrol-
lierte zusammen mit dem Amt
für Umweltschutz und Energie
die Produktionsunterlagen, den
Ausbildungsstand der Mitarbei-
ter und nahm Einsicht in die
Betriebsanweisungen der Fir-
ma. Das Sicherheits-Audit fand
in einer kooperativen Atmo-
sphäre statt und wurde von der
Firma sehr begrüsst. 

3.3 Betriebe mit 
Mikroorganismen

Vor dem Inkrafttreten der Ein-
schliessungsverordnung im
Jahr 1999 waren im Kanton Ba-
sel-Landschaft drei Betriebe
vorhanden, die sich aufgrund
der Verwendung von Mikroor-
ganismen im Geltungsbereich
der Verordnung über den
Schutz vor Störfällen (Störfall-
verordnung, StFV) befanden.
Die von den Betrieben in Form
von Kurzberichten erhaltenen
Angaben sind weiterhin gültig
und werden beim Vollzug der
Einschliessungsverordnung

berücksichtigt. Aufgrund der
Verordnung über den Umgang
mit Organismen in geschlosse-
nen Systemen (Einschlies-
sungsverordnung, ESV) hat
sich die Zahl der vom Sicher-
heitsinspektorat erfassten und
in Bezug ihres Gefahrenpoten-
tials zu bewertenden, resp. zu
kontrollierenden Betriebe er-
höht. Bis Ende 2001 sind auf
dem Gebiet des Kantons Basel-
Landschaft rund 18 Tätigkeiten
mit Verwendung von Organis-
men gemeldet worden. Bei den
Tätigkeiten unterscheidet man,
ob es sich dabei um Forschung,
Produktion, Umschlag, Lage-
rung oder Diagnostik handelt.
Die verwendeten Organismen
werden nach ihrem Risiko für
den Menschen und die Umwelt
in vier Klassen eingeteilt. Das
Gefährdungspotential durch die
18 gemeldeten Tätigkeiten ist
gemäss heutigem Kenntnis-
stand gering. Die laufende Ent-
wicklung im Kanton Basel-
Landschaft wird durch das
Sicherheitsinspektorat gemäss
Leistungsauftrag weiter verfolgt. 

Umgang mit Organismen

Die Einschliessungsverord-
nung regelt den Umgang
mit Organismen, insbeson-
dere mit gentechnisch ver-
änderten oder pathogenen
Organismen in geschlosse-
nen Systemen. Darin wird
vorgeschrieben, für welche
Tätigkeiten, welche Anfor-
derungen und Unterlagen
eingereicht werden müs-
sen. Die Bundesbehörde ist
die zentrale Vollzugsstelle
dieser Verordnung. Das Si-
cherheitsinspektorat nimmt
die Aufgaben wahr, welche
dem Standortkanton oblie-
gen. Diese umfassen die
Überwachung und Kontrol-
le der Betriebe. Die ESV
wurde am 28.08.1999 in
Kraft gesetzt.
Unter die Störfallverord-
nung fallen Betriebe, in de-
nen mit gentechnisch ver-
änderten oder pathogenen
Mikroorganismen eine Tä-
tigkeit durchgeführt wird,
die nach ESV der Klasse 3
oder 4 zuzuordnen ist.

Tabelle 3: Einteilung der gemeldeten Tätigkeiten gemäss Einschliessungsverordnung

Klasse Forschung/Unterricht Diagnostik Bedeutung der Einteilung
Klasse 1 7 0 Tätigkeit, bei der kein oder ein vernach-

lässigbar kleines Risiko besteht;
Klasse 2 2 7 Tätigkeit, bei der ein geringes Risiko besteht;
Klasse 3 1 1 Tätigkeit, bei der ein mässiges Risiko besteht;
Klasse 4 0 0 Tätigkeit, bei der ein hohes Risiko besteht

Das aktuelle Verzeichnis aller Meldungen und Gesuche kann im Internet unter 
http://www.buwal.ch/stobobio/biotechnologie/d/milieux-confines.htm
abgerufen und sortiert nach Jahr, Nummer, Kanton, Organisation etc. eingesehen werden.
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3.4 Verkehrswege

Der Stand des Beurteilungs-
verfahrens im Bereich der
Verkehrswege ist im Anhang 3
aufgeführt. 

Der Bundesrat hat die Richtli-
nien der Beurteilungskriterien
II zur Störfallverordnung für
Verkehrswege auf den 1. Au-
gust 2001 in Kraft gesetzt. Für
die Beurteilung, ob die Wahr-
scheinlichkeit eines Störfalles

mit schweren Schädigungen
der Bevölkerung oder der Um-
welt hinreichend klein ist, müs-
sen die Häufigkeiten in den
Kurzberichten auf eine Refe-
renzlänge von 100 m umge-
rechnet werden. Bei Häufigkei-
ten kleiner als 5 mal 10-6 pro
100 m und Jahr entscheidet die
Vollzugsbehörde, ob eine Risi-
koermittlung verfügt werden
soll. Dabei muss der zu erwar-
tende Verlauf der Summenkur-
ve im Ausmassbereich über der

schweren Schädigung berück-
sichtigt werden. Die Kriterien
im W-A-Diagramm zur Beur-
teilung der Risiken im Umwelt-
bereich sind mangels fehlender
Erfahrung zur Erprobung in die
Beurteilungskriterien II aufge-
nommen. 
Der Entwurf des Leitfadens Na-
tionalstrasse, welcher den
Stand der Sicherheitstechnik
festlegen wird, befindet sich
beim BUWAL zu einer letzten
Überarbeitung. 

Tankschiff auf dem Verkehrsweg Rhein
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4.1 Übersicht Risiko

Die Risikosituation bei den sta-
tionären Produktionsanlagen
und den Tanklagern im Kanton
Basel-Landschaft hat sich im
Jahr 2001 leicht verbessert. Er-
gänzt wird das Abbild des Risi-
kos in der Region durch die bis-
her nicht vom Sicherheitsin-
spektorat erfassten Gefahren
und Risiken des Luftverkehrs.
Diese sind seit Mitte des Jahres
2001 in der Risikoanalyse für
den Flughafen Basel-Mülhau-
sen dokumentiert (siehe Kapi-
tel 8.1)

Die Firma AVIA AG im Auha-
fen, Muttenz hat bereits im Jah-
re 1990 über ihre Tank- und
Umschlagsanlagen eine Risi-
koermittlung erstellt. Im Laufe
der letzten Jahre haben sich we-
sentliche Änderungen im orga-
nisatorischen Bereich und bei
den Sicherheitsmassnahmen er-
geben. Folglich wurde eine
neue, an die Störfallverordnung
angepasste Risikoermittlung
verfasst, welche die Risikositu-
ation in der Risikomatrix BL
darstellt. Das Risiko konnte vor
allem durch die Brandschutz-
massnahmen weiter reduziert
werden. Das Risiko der Firma
AVIA AG ist neu als Risiko
Klein (bisher Risiko Mittel)
eingestuft. Die Zusammenfas-
sung zuhanden der Öffentlich-

Störfallverordnung 
beurteilt Risiken

In Kurzberichten werden
die Gefahren aufgezeigt.
Wenn sich bei der Beurtei-
lung herausstellt, dass die
Bevölkerung und die Um-
welt schwer geschädigt
werden könnten, muss der
Betrieb eine Risikoermitt-
lung erstellen. Darin wird
festgehalten, wie wahr-
scheinlich ein Ereignis ist
und ob das Risiko tragbar
oder nicht tragbar ist.
Bereits 1993 wurden
Richtlinien zur Beurteilung
der Tragbarkeit von Risi-
ken erstellt. Darin sind die
Kriterien und Begriffe ge-
nau definiert. Diese Richt-
linien können beim Sicher-
heitsinspektorat bezogen
werden oder auf dem
Internet abgerufen wer-
den: www.bl.ch/sit

häufig

gelegentlich 4 2

selten 23** 14** 1

sehr selten 6 2*

Zwischen-
fall

Störfall schwerer
Störfall

katastr.
Störfall

Risiko HOCH Risiko MITTEL Risiko KLEIN

keit und der Kontrollbericht
sind im Anhang 4 beigefügt. 
Die Rohner AG in Pratteln hat
im Jahr 2000 eine Risikoermitt-
lung über eine Wasserstoffver-
sorgungsanlage für eine Hy-
drieranlage eingereicht. Diese
wurde im Jahr 2001 durch die
Kommission zur Beurteilung
von Risikoermittlung und das
Sicherheitsinspektorat beraten
und beurteilt. Dank organisato-
rischen und baulichen Mass-
nahmen (Brand- und Explo-
sionsschutz) konnte das Risiko
für die Bevölkerung und die
Sachwerte in der näheren Um-
gebung als Risiko Klein beur-
teilt werden. Die Zusammen-
fassung zuhanden der Öffent-
lichkeit und der Kontrollbericht
sind im Anhang 5 beigefügt. 

Abbildung 4: Bemerkungen zu den Abweichungen in der 
Risikomatrix 2001 im Vergleich zu 2000
** neu: Risikoanalyse betreffend Wasserstoffversorgung für Hydrieranlage 

(Rohner AG, Pratteln) (2001: 1)
** Neubeurteilung Risikoermittlung für das AVIA Tanklager im Auhafen Muttenz

(Wechsel von Risiko MITTEL zu Risko KLEIN)

Die Graphik zeigt die Resultate der seit 1990 beurteilten Risikoermittlung.
Das Risiko wird mit Ausmas x der Eintretenswahrscheinlichkeit berechnet.
Text zum *-Zeichen siehe unter Kap. 4.1.

Die Definitionen sind in Anhang 1 erläutert.
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4.2 Betriebe mit Stoffen,
Erzeugnissen und
Sonderabfällen

Aufgrund des berechneten Ge-
fahrenpotentials mussten im
Jahr 2001 keine neuen Risikoer-
mittlungen verlangt werden. Die
bestehenden Risikoermittlungen
werden laufend aktualisiert. 

Steigeranlagen

Über die Steigeranlagen als
Schnittstellen zwischen der
Wasserstrasse Rhein und den
Tankanlagen der Häfen Basel-
Stadt und Basel-Landschaft
wurde eine Risikoermittlung
erstellt. Total werden in diesen
Häfen jährlich rund 4 Mio. Ton-
nen flüssige Brenn- und Treib-
stoffe umgeschlagen. Im Kan-
ton Basel-Landschaft werden
diese Steiger von den Firmen
AVIA AG, TAA AG, CLA-
RIANT AG und FLORIN AG
betrieben, wobei bei der FLO-
RIN AG ausschliesslich Le-
bensmittel umgepumpt werden. 
Zur Konkretisierung des Stan-
des der Sicherheitstechnik von
Steigeranlagen ist zwischen
den Rheinhäfen beider Basel
und der Schweizerischen Verei-
nigung für Schifffahrt und Ha-
fenwirtschaft (SVS) eine Ver-
einbarung unterzeichnet wor-
den. Darin wird der minimal
geforderte Sicherheitsstandard,
unabhängig von der Risikositu-
ation, festgelegt. 
Nach dem W/A-Diagramm der
Beurteilungskriterien I zur
Störfallverordnung liegt die
Summenkurve teilweise im

Übergangsbereich und verein-
zelt im nicht akzeptablen Be-
reich. 
Die Risikobeurteilung nach der
Störfallverordnung über die
einzelnen Steiger wird im Jahre
2002 erfolgen. 

4.3 Betriebe mit 
Mikroorganismen

Kein Betrieb im Kanton Basel-
Landschaft hat aufgrund des
Gefahrenpotentials eine Risi-
koermittlung erstellen müssen. 

4.4 Verkehrswege

Strasse

Zur Reduktion der nicht tragba-
ren Risiken auf den Durchgangs-
strassen wurde mit dem Mass-
nahmenbericht Strasse ein
Massnahmenpaket erstellt. Im
Anhang 6 sind die Strassenseg-
mente mit hohem Risiko abge-
bildet. Bevor die Vorlage vom
Landrat behandelt werden kann,
mussten noch verschiedene Ab-
klärungen getroffen werden. Der
Regierungsrat wird die Vorlage
voraussichtlich in der ersten Jah-
reshälfte 2002 dem Landrat zur
Beratung vorlegen.

Schiene

In einer Arbeitsgruppe auf
Bundesebene werden mögliche
Sicherheitsmassnahmen beim
Transport gefährlicher Güter
auf der Schiene geprüft. Eine
Beurteilung der mit der Scree-
ning Methode erstellten Analy-
se und das Verfassen weiterer
punktueller Risikoermittlungen
wird anschliessend folgen.

Rhein

Die Risikoermittlung Rhein
wurde im Auftrag der Tiefbau-
ämter BL und BS für den
Rheinabschnitt Auhafen bis zur
Landesgrenze bei Basel erstellt.
Sie konnte der zuständigen Ar-
beitsgruppe Ende Dezember
2001 als Entwurf unterbreitet
werden. Die Beurteilung der
Risikoermittlung und der vor-
geschlagenen Sicherheitsmass-
nahmen zum Transport gefähr-
licher Güter auf dem Rhein
wird im Jahr 2002 erfolgen. 

Transportrisikoanalyse
Strasse BL (TRA)

Die TRA wurde im Auftrag
des Landrates zwischen
1991 und 1994 erstellt und
analysiert die Risiken
durch den Transport ge-
fährlicher Güter auf den
Nationalstrassen und übri-
gen Durchgangsstrassen
im Kanton Basel-Land-
schaft. Bei 87 Stras-
sensegmenten, was rund
einem Drittel der unter-
suchten Strassen ent-
spricht, ist das Risiko hoch.
1998 wurde die TRA vom
Landrat zur Kenntnis ge-
nommen und die Erstel-
lung des Massnahmen-Be-
richts Durchgangsstrassen
bewilligt. Der Massnah-
menbericht wurde im Jahr
2000 erstellt. Mit baulichen,
technischen und organisa-
torischen Massnahmen
soll das bestehende hohe
Risiko in einen tragbaren
Bereich verschoben wer-
den.
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Der Einsatz der Chemiefachbe-
rater (C-Pikett) und der Che-
miewehr BL war auch im Jahr
2001 notwendig. Wann und wo
ein Ereignis stattgefunden hat,
ist im Anhang 7 aufgelistet. 
Die Mitglieder des C-Piketts
und der Chemiefachberater be-
suchten als Weiterbildung das
Interkantonale Feuerwehr-Aus-
bildungszentrum IFA in Bals-
thal. Dort wurden Ereignisse
und Beinahevorfälle ausgewer-
tet, und es konnte die Ausbil-
dung der Kameraden von der
Feuerwehr hautnah miterlebt
werden. 

Insgesamt waren 37 Einsätze
der Chemiewehr BL und des C-
Piketts notwendig. Fünf Mal

wurde das C-Pikett in der An-
fangsphase der Milzbrand-Hys-
terie aufgeboten, als ein Ver-
dacht auf Freisetzung von Milz-
brandsporen bzw. -bakterien
durch Postsendungen aufkam. 

Auch im Jahr 2001 haben sich
im Kanton Basel-Landschaft
keine schweren Störfälle mit er-
heblichen Auswirkungen auf
die Bevölkerung und die Um-
welt ereignet. Obschon das Me-
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Die Auswertung der Störfälle und Ereignisse ergibt folgendes Bild:

Tabelle 5: Einsätze C-Pikett und Chemiewehr BL
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dieninteresse und die Reaktion
in der Bevölkerung auf Ereig-
nisse in der chemischen Indus-
trie im Raum Schweizerhalle
teilweise beträchtlich waren,
haben sie keine Auswirkungen
verursacht, welche das Schutz-
ziel «Keine Lebensgefährdung
und kein bleibender Schaden
für Mensch und Umwelt» ver-
letzen konnten. Es ist verständ-
lich, dass in einem Jahr, in dem
innerhalb und ausserhalb der
Schweiz jedem bewusst wurde,
wie gross unsere Abhängigkeit
von einer funktionierenden
Technik geworden ist, bereits
die geringste Störung des opti-
mierten Zustandes zu Verunsi-

cherung und Ängsten führen
kann. 

Infolge von Ereignissen in den
Nachbarländern Deutschland
und Frankreich wurde bewiesen,
dass die seit mehreren Jahren
etablierte gegenseitige Informa-
tion über die Landesgrenzen hin-
weg in diesen Fällen funktio-
niert. Auch im Kanton Basel-
Landschaft haben Ereignisse
stattgefunden, welche von unse-
ren nördlichen Nachbarn deut-
lich wahrgenommen wurden. 
Drei Ereignisse sollen an dieser
Stelle näher kommentiert wer-
den:

12. Februar 2001
Brand und Explosion
Novartis Muttenz

Bei einem kontinuierlich ar-
beitenden Reaktor kam es wäh-
rend der Abstellphase zu einer
plötzlichen Wärmeentwicklung
und Druckerhöhung. Darauf
platzte eine Dichtung und ein
Teil des Reaktionsgemisches,
bestehend aus Nitro-Toluol und
Cyclohexan, trat aus. Beim an-
schliessenden Brand und der
Explosion wurden glücklicher-
weise keine Betriebsarbeiter
verletzt. Der Sachschaden an
den Anlagen und am Gebäude
war jedoch erheblich. Beträcht-
lich war auch das Interesse der
Medien und der Bevölkerung in
der Umgebung. Das Schaden-
ausmass beschränkte sich bis
auf eine geringe Geruchsbeläs-
tigung auf das Betriebsareal:
für die Bevölkerung in den um-
liegenden Gemeinden, in Ba-

sel-Stadt und in Deutschland
bestand zu keiner Zeit eine Ge-
fahr. Diese oft geäusserte Aus-
sage kann in diesem Fall durch
die Schadstoffmessungen, wel-
che während des Ereignisses im
Betriebsareal, in der Umgebung
und auch auf der rechten Seite
des Rheins durchgeführt wur-
den, bewiesen werden. Das
gesamte Löschwasser konnte
im werkseigenen Löschwasser-
Rückhaltesystem aufgefangen
werden. Die Ursache der Wär-
meentwicklung und Drucker-
höhung konnte rund ein halbes
Jahr später erklärt werden: im
Reaktor fand eine thermische
Zersetzung des verkrusteten
chemischen Rückstandes statt.
Dabei entstanden Zersetzungs-
produkte, und eine Deflagration
(durch Fremdzündung lokal
ausgelöste Zersetzungsreak-
tion) bewirkte den Druckauf-
bau, welcher die Dichtung zum
Bersten brachte. Die mit hoher
Geschwindigkeit austretenden
Substanzen entzündeten sich
aufgrund der starken Reibung
von selbst. Eine Verknüpfung
von verschiedenen sehr speziel-
len Umständen hat somit zu
diesem Ereignisverlauf geführt.

26. Juli 2001
Explosion und Brand
Ciba SC, Muttenz 

Am frühen Morgen bemerkte
ein Betriebsarbeiter einen unge-
wöhnlichen Druckanstieg in ei-
nem Reaktorkessel mit Erwär-
mung des Reaktordeckels. Der
Reaktorkessel war gefüllt mit
Tetrahydrofuran und Lithium-

C-Pikett

Das C-Pikett berät die Er-
eignisdienste aus der
Sicht des C-Schutzes bei
Havarien, Unfällen und
Katastrophen, bei denen
chemische Stoffe beteiligt
sind oder freigesetzt wer-
den. Die Gruppe besteht
aus Angestellten aus der
kantonalen Verwaltung
und ist das ganze Jahr
rund um die Uhr erreich-
bar. Das C-Pikett wird vom
Sicherheitsinspektorat ge-
leitet. Es stellt den Ange-
hörigen des C-Piketts eine
persönliche Ernstfallaus-
rüstung, eine Einsatzdo-
kumentation und ein Ein-
satzfahrzeug zur Verfü-
gung und schult sie für ih-
re Einsätze.
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Katalysator. Weil sich der
Druck trotz sofortiger Kühlung
nicht vermindern liess, wurde
das Gebäude geräumt. Kurz da-
nach erfolgte eine sehr heftige
Explosion mit anschliessendem
Brand. Weitere Explosionen
folgten nach. Der Brand entwi-
ckelte eine spektakuläre Brand-
gaswolke, welche aufgrund der
Wärmeentwicklung hoch über
das Betriebsareal aufstieg. 
Diese Situation führte dazu,
dass die Bevölkerung durch das
Radio aufgefordert wurde, Fen-
ster und Türen zu schliessen.
Bedauerlicherweise wurde die-
se Massnahme angeordnet, oh-
ne vorher eine Alarmierung
mittels Sirenen durchzuführen,
so wie es jedem eingeprägt
wurde. Die unmittelbar nach
den ersten Explosionen und dem
Brandausbruch durchgeführten
Ausbreitungsrechnungen sowie
umfangreiche Schadstoffmes-
sungen in der Region bewiesen,
dass die Brandgaswolke keineSpektakuläre Brandgaswolke

Ausbreitung der Brandgaswolke nach zwei Stunden (links) und nach vier Stunden (rechts)
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Schadstoffkonzentrationen ent-
hielt, welche eine Gefahr für
die Menschen und die Umwelt
bildeten. 
Insgesamt waren 213 Feuer-
wehrleute im Einsatz, von de-
nen sich 21 bedauerlicherweise
mit kontaminiertem Löschwas-
ser verätzten. Das Interesse der
Medien und der Bevölkerung in
der Region war erneut enorm.
Ganz offensichtlich erzeugen
«Chemieereignisse» auch 15
Jahre nach «Schweizerhalle»
immer noch eine hohe Auf-
merksamkeit. 

07. November 2001
Eisenbahnlinie Basel - Olten

Ein Container auf einem Güter-
wagen wurde am späteren
Abend auf seiner Fahrt von Ba-
sel nach Olten kurz nach dem
Bahnhof Pratteln im Bereich ei-
ner Bahnbaustelle von einem
Eisenbahn-Baukran beschädigt.

Der Kran riss den Container
teilweise auf und beschädigte
dabei auch die Ladung: Fässer
gefüllt mit explosivem und gif-
tigem Lösungsmittel. Der Lo-
komotivführer wurde alarmiert
und hielt den Eisenbahnzug im
Bereich der Stadt Liestal an.
Bis zu diesem Zeitpunkt waren
bereits mehrere Fässer ausge-
laufen, und es bestand eine
grosse Explosionsgefahr rund
um den Eisenbahnzug. Daher
mussten im Bereich des Zuges
Bewohner von 14 Wohnungen
evakuiert und die Strassen ge-
sperrt werden. Der Zugsverkehr
auf der SBB-Strecke Basel -
Olten und der Betrieb der Wal-
denburgerbahn wurde während
rund vier Stunden eingestellt.
In dieser Zeit konnte der Con-
tainer soweit gesichert werden,
dass ein Rücktransport in den
Rangierbahnhof Muttenz mög-
lich wurde, wo die weitere
Bergung der Ladung stattfand.
Rund 90 Rettungskräfte stan-

den die ganze Nacht im Ein-
satz.

SBB-Unfall
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An vier Sitzungen hat die Kom-
mission zur Beurteilung von
Risikoermittlungen folgende
Risikoermittlungen beraten:

• Risikoanalyse Raurica Nova

• AVIA Risikoermittlung La-
ger und Umschlagbetrieb +
AVIA Risikoermittlung Ben-
zinrückgewinnungsanlage
(siehe dazu Kapitel 4.1 Risi-
ken BL).

Dank der Fachkenntnisse der
Mitglieder wurden die Risi-
koermittlungen kritisch hin-
terfragt und zusätzliche Mass-
nahmen und Abklärungen ge-
fordert. Der Fall Raurica Nova

war sehr untypisch. Das Gebäu-
de muss so sicher gebaut wer-
den, dass den Besuchern keine
Gefahr von den umliegenden
Betrieben und dem Anschluss-
gleis droht. Weitere Info’s dazu
im Kapitel 8.1 Interpellation
2001/255 R. Brassel. 

Das Postulat 2001/218 von A.
Zimmermann verlangt, die
Kommission solle auch die Ri-
sikoanalyse zum EuroAirport
EAP Basel-Mühlhausen beur-
teilen. Die Kurzfassung der Ri-
sikoanalyse wurde an alle Mit-
glieder verteilt. Im Jahr 2002
will man gemeinsam mit der
RISKO Basel-Stadt eine Vor-
stellung der Risikoanalyse
durch die Verfasser organisie-
ren. 

Herr Walter Jezler ist nach vier-
jähriger Mitarbeit aus der Kom-
mission zur Beurteilung von
Risikoermittlungen wegen ge-
sundheitlichen Gründen zu-
rückgetreten. Für seine wert-
volle Mitarbeit möchten wir
uns an dieser Stelle herzlich be-
danken. Dank seiner reichen
Erfahrung im Bereich Risiko-
analysen hat er die Kommis-
sionstätigkeiten entscheidend
mitbestimmt und hilfreiche
Aspekte einbringen können.
Wir wünschen ihm alles Gute. 

Der Regierungsrat hat als
Nachfolger für den Bereich Si-
cherheitstechnik Herrn Fritz
Altorfer in die Kommission zur
Beurteilung von Risikoermitt-
lungen gewählt. 
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7.1 Computerprogramm
B-Risk

Das Computerprogramm B-
Risk ist Teil des Informations-
und Verwaltungssystems für
den Risikokataster. Als solches
übernimmt es alle Aufgaben,
die bei der Erstellung und Ver-
waltung eines Biologie-Risiko-
Katasters anfallen. Es dient
dem optimalen Vollzug der Ein-
schliessungsverordnung

7.2 Veranstaltung
Sicherheit im
Umgang mit
Organismen

Interessierte Fachleute konn-
ten sich am 16. August 2001 in-
formieren: wie der Vollzug für
die neuen Verordnungen (Ver-
ordnung über den Umgang mit
Organismen in geschlossenen
Systemen, Einschliessungsver-
ordnung, ESV und die Verord-
nung über den Umgang mit Or-
ganismen in der Umwelt, Frei-

setzungsverordnung, FrSV) auf
der Stufe des Bundes und des
Kantons organisiert ist, wer ih-
re Ansprechpersonen sind und
was sie jeweils für Angaben ab-
liefern müssen. 
Das Ziel dieser Veranstaltung
war, den unter diese Verord-
nung fallenden Betrieben den
Weg zum Vollzug näher zu
bringen. Vertreter von Betrie-
ben, die mit krankheitserregen-
den oder mit gentechnisch ver-
änderten Organismen arbeiten,
wurden zu dieser Veranstaltung
eingeladen.
Auch Betriebe, die Forschungs-
labors, Diagnostiklabors, For-
schungsstätten, Produktionsan-
lagen, Tierställe bei Labors und
Produktionsanlagen oder Ge-
wächshäuser betreiben, können
unter eine dieser Verordnungen
fallen.
An dieser Veranstaltung wurde
die ESV am ausführlichsten be-
handelt.

7.3 Einsatzpläne
Mit übersichtlichen Einsatzplä-
nen für die Einsatzkräfte kön-
nen Ereignisse besser bewältigt
werden. In Zusammenarbeit
mit den zuständigen Feuerweh-
ren erarbeiten die der Störfall-
verordnung unterstellten Be-
triebe nach dem vorliegenden
Leitfaden einheitliche Einsatz-
pläne. Dazu werden sie vom
Sicherheitsinspektorat aktiv un-
terstützt. Es ist Ziel und auch
Pflicht, dass im Kanton Basel-
Landschaft jeder zuständige
Betrieb über einen Einsatzplan
verfügt und diesen auch laufend
aktualisiert. 

Computerprogramme

Die vom Sicherheitsin-
spektorat angewendeten
Computerprogramme A-
Risk (Übersicht radioakti-
ve Quellen), C-Risk (Che-
mie-Risikokataster) und T-
Risk (Transport-Risiken)
sind das Herz dieser
Dienststelle.
Diese Computerprogram-
me werden permanent
weiterentwickelt.

Stand der Erstellung von
Feuerwehr-Einsatzplänen 
abgeschlossene: 73
in Arbeit: 147
keine Meldung: 5
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8.1 Expertentätigkeit
Parlamentarische
Aufträge + Vorstösse

Auftrag des Landrats
«Risikoanalyse für den Flug-
hafen Basel-Mülhausen»

Im Zusammenhang mit dem In-
vestitionsbeitrag zum Weiter-
ausbau des EuroAirports beauf-
tragte das Kantonsparlament
den Regierungsrat «zusammen
mit dem Flughafen sowie den
zuständigen schweizerischen
und französischen Luftfahrtbe-
hörden eine Risikoanalyse zu
veranlassen». Der Auftrag wur-
de im Jahr 2000 an die Arbeits-
gemeinschaft GfL-Gesellschaft
für Luftverkehrsforschung,
Berlin und ARCADIS Trischler
& Partner GmbH, Darmstadt,
erteilt. Die Arbeiten wurden
durch eine regionale Arbeits-
gruppe mit Repräsentanten aus
Deutschland, Frankreich und
der Schweiz begleitet, in wel-
cher das Sicherheitsinspektorat
der Bau- und Umweltschutzdi-
rektion und das Direktionsse-
kretariat der Finanz- und Kir-
chendirektion vertreten waren.
Die Risikoanalyse wurde Ende
Juli 2001 nach rund einjähriger
Studienarbeit abgeschlossen.
Hervorzuheben ist, dass eine
derartige Risikoanalyse erstma-
lig in der Schweiz für einen der
drei Landesflughäfen durchge-
führt wurde. An einer Orientie-
rungsveranstaltung konnte sich
die Bevölkerung aus erster
Hand über die Ergebnisse der
Risikoanalyse informieren. Die
Resultate zeigen, dass der Eu-

roAirport Basel-Mühlhausen
insgesamt als sicher eingestuft
werden kann und der Luftver-
kehr sicher abgewickelt wird.
Die Verteilung und Grössenord-
nung der ermittelten Werte für
das Risiko von einzelnen Perso-
nen (Einzelrisiko) von nicht am
Flugverkehr beteiligten Perso-
nen entsprechen der Situation an
anderen europäischen Flughäfen
mit ähnlicher Dimension wie der
EuroAirport. Dies gilt auch, falls
künftig eine Verkehrssteigerung
stattfinden sollte. In der Risiko-
analyse werden verschiedene
risikomindernde Massnahmen
vorgeschlagen. Die Massnah-
men sind rein qualitativer Art.
Die vorgelegten Massnahmen-
vorschläge werden nun im trina-
tionalen Rahmen zusammen mit
den zuständigen Flugsiche-
rungsorganen und dem Flugha-
fen sowie auf politischer Ebene
weiter zu präzisieren sein.
Eine Broschüre mit der Kurz-
fassung der Risikoanalyse für
den Flughafen Basel-Mühlhau-
sen kann beim Sicherheitsin-
spektorat bezogen oder im
Internet unter der Adresse
http://62.144.148.2/projects/
16481800/index.htm abgerufen
werden. 

Fragestunden des Landrates

In der Fragestunde vom 20.
September 2001 wurde die Fra-
ge von Madeleine Göschke-
Chiquet «Warum Terroran-
schläge in der Risikoanalyse
Flughafen Basel-Mühlhausen
nicht berücksichtigt wurden»
dahingehend beantwortet, dass

es sich bei Terroranschlägen
um gewollte und bewusst her-
beigeführte Aktionen handelt.
Im Unterschied zu einem nicht
gewollten Absturz eines Flug-
zeugs als Folge eines techni-
schen Defektes oder aus ande-
ren Gründen unterliegen Ter-
roranschläge keinen Gesetz-
mässigkeiten und sind nicht
einfach modellierbar. 
Ergänzend wurde eine weitere
Frage zur Berechnung des
Gruppenrisikos beantwortet.
Am gleichen Datum erfolgte
die Beantwortung der Fragen
von Alfred Zimmermann zur
«Berichterstattung an den Land-
rat betreffend Risikoanalyse
Flughafen Basel-Mühlhausen»
und zu «den Möglichkeiten, das
Risiko für die Bevölkerung unter
den An- und Abflugschneisen
möglichst tief zu halten».
Im Nachhinein wurde das Pos-
tulat 2001/218 eingereicht.

Postulat 2001/218
von Alfred Zimmermann
Forderungen aus der
Risikoanalyse des Flughafens

Das Postulat wurde an den Re-
gierungsrat überwiesen. Die
Federführung liegt bei der
Finanz- und Kirchendirektion.
Das Sicherheitsinspektorat
wird die Forderungen
– die Risikoanalyse durch das

Sicherheitsinspektorat und
die Kommission zur Beurtei-
lung von Risikoermittlungen
zu beurteilen 

– das Gruppenrisiko der Risi-
koanalyse kleinräumiger aus-
zuweisen
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– dem Bundesrat zu beantra-
gen, eine gesetzliche Grund-
lage für die Beurteilung von
Flugrisiken zu schaffen

auftragsgemäss prüfen. 

Interpellation 2001/255
Ruedi Brassel
Neue Sicherheitsphilosophie

Die Interpellation umfasste
fünf Fragen zum Verfahren für
den Quartierplan Raurica Nova
in Pratteln. Dabei entsteht in
nächster Umgebung zur Indus-
trie und der Eisenbahnlinie, wo
grössere Mengen chemischer
Stoffe gelagert, verwendet oder
transportiert werden, eine Frei-
zeitanlage. Dadurch wird die
heute bestehende optimierte Ri-
sikolandschaft aus dem Gleich-
gewicht gebracht. Neu und
erstmalig ist die Situation, dass
die Freizeitanlage so gebaut
wird, dass die vorhandene In-
dustrie und die Schweizeri-
schen Bundesbahnen ihre bis-
herigen Tätigkeiten uneinge-
schränkt weiter ausüben kön-
nen. Auch werden dadurch zu-
künftige Entwicklungspotentia-
le der ansässigen Chemiebetrie-
be nicht unzumutbar einge-
schränkt. Das Sicherheitsin-
spektorat ist sich bewusst, mit
diesem Vorgehen eine neue Si-
cherheitsphilosophie angewen-
det zu haben. Diese Sicher-
heitsphilosophie sollte aller-
dings eher als Ausnahme und
nicht als Regel gelten. Aus der
Sicht einer regionalen Sicher-
heitsplanung ist daher anzustre-
ben, Nutzungsänderungen nur
dann zu realisieren, wenn das

Risiko in einer Region akzepta-
bel bleibt. 

Schriftliche Anfrage 2001/099
Ruedi Zimmermann
Standort Fortura AG, Sissach

Aufgrund der tragischen Explo-
sionsunfälle in China und den
Niederlanden mit Feuerwerks-
körpern wurde eine schriftliche
Anfrage zum Standort von Be-
trieben, die im Kanton Basel-
Landschaft ansehnliche Men-
gen von Feuerwerkskörpern la-
gern, eingereicht. In seiner Be-
antwortung äusserte sich der
Regierungsrat, dass selbstver-
ständlich im Rahmen des Be-
willigungsverfahrens diese Be-
triebe angemessene Auflagen
erhalten. Ziel dieser Auflagen
ist es auch, einen Brand recht-
zeitig zu erkennen und im Kei-
me ersticken zu können. Die
Lagerstandorte sind entspre-
chend auszurüsten und nur
instruiertes und ausgebildetes
Personal einzusetzen. Die Aus-
führung aller Auflagen muss
auch dem Sicherheitsinspekto-
rat gemeldet werden und wer-
den von ihm selbstverständlich
kontrolliert. 

8.2 Dienstleistungen für
Ereignisdienste

Ausbildung Polizei

Auch im Jahr 2001 erhielt das
Sicherheitsinspektorat die Ge-
legenheit, seine Tätigkeit und
die sich daraus resultierende
Zusammenarbeit im Rahmen
der Ausbildung von zukünfti-

gen kantonalen Polizistinnen
und Polizisten vorzustellen.
Mehrheitlich ist die Polizei die
erste Einsatzorganisation, wel-
che bei einem Ereignis mit che-
mischen, biologischen oder
radioaktiven Stoffen und Pro-
dukten in Kontakt kommt. Des-
halb sind Grundkenntnisse über
das richtige Verhalten in derar-
tigen Situationen notwendig
und überlebenswichtig.

Ausbildung Feuerwehren

Aus aktuellem Anlass infolge
des Geschehens mit «Milz-
brandverdachtsfällen» hat das
Sicherheitsinspektorat am jähr-
lich stattfindenden Feuerwehr-
Kommandantenrapport das Ka-
der der basellandschaftlichen
Stützpunkt-, Orts- und Be-
triebsfeuerwehren über den
Umgang mit Organismen im
Ereignisfall am Beispiel «An-
thrax» orientiert. Der Umgang
mit Organismen ist keine Kern-
aufgabe der Feuerwehr, aber
entsprechend wie bei der Poli-
zei kann das richtige Verhalten
im Einsatz für diese Einsatz-
kräfte für das Überleben ent-
scheidend sein.

Einsatzplanung 
Transitgasleitung 

Das Eidgenössische Rohrlei-
tungsinspektorat (ERI) hat der
Transitgas AG als Auflage für
die Betriebsbewilligung ver-
fügt, für ihre Hochdruckgaslei-
tungen in der Schweiz flächen-
deckend Einsatzpläne zu erstel-
len. Das Sicherheitsinspektorat
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hat zusammen mit dem Feuer-
wehrinspektorat der Baselland-
schaftlichen Gebäudeversiche-
rung und dem Kanton Solo-
thurn die Transitgas AG bei der
Erstellung der Einsatzpläne
unterstützt. Der Transitgas AG
wurden die notwendigen An-
gaben und Daten zur Umge-
bung geliefert. Die Strecken-
führung der Hochdruckgaslei-
tung wurde mit den Stütz-
punkt-Feuerwehren des Kan-
tons Basel-Landschaft und So-
lothurn rekognosziert, mögli-
che gefährdete Stellen erkannt
und die möglichen Massnah-
men eines Einsatzes ausgear-
beitet. Auf der Basis dieser
Einsatzplanungen werden in
Zukunft gemeinsame Übungen
stattfinden. 

Ausbildung im Rahmen der
Bewältigung von C-Terror
Ereignissen

Zur Bewältigung von C-Terror
Ereignissen wurde im Jahr
2001 die Ausbildung der Ein-
satzkräfte der Kantone durch
den Bund in die Wege geleitet.
Das Sicherheitsinspektorat hat-
te die Aufgabe, diese Ausbil-
dung im Kanton Basel-Land-
schaft zu koordinieren. In ei-
nem ersten Schritt wurden die
Kader der Polizei, Feuerwehr
und Chemiewehr, des Gesund-
heitswesens und die kantonalen
Führungsstäbe über die vorhan-
denen materiellen und perso-
nellen Mittel des Bundes und
die sich daraus ergebenden
Möglichkeiten für die kantona-
len Ereignisdienste und Füh-

rungsstäbe zur Bewältigung
von C-Terror Ereignissen infor-
miert. In einem weiteren Schritt
erfolgte die praktische Ausbil-
dung der kantonalen Ereignis-
dienste an der vorhandenen
Ausrüstung. Damit wird er-
reicht, dass bei allfälligen 
C-Terror Ereignissen die kan-
tonalen Ereignisdienste durch
eine persönliche Schutzaus-
rüstung optimal geschützt
werden. Sie besitzen die
Kenntnisse und sind fähig, mit
modernsten Nachweisgeräten
die hochtoxischen Stoffe zu
identifizieren, welche bei 
C-Terror Einsätzen verwendet
werden.

8.3 Vernehmlassungen
und Stellungnahmen

Zu folgenden Umweltverträg-
lichkeitsberichten (UVB) nahm
das Sicherheitsinspektorat Stel-
lung:

• Chiesa Alteisen AG,
Entsorgungscenter 
Schweizerhalle, Pratteln

• Ciba (F), Dampferzeugungs-
anlage

• Endress + Hauser 
Flowtec AG, Reinach

• Bauabfallbehandlungsanlage
Hans Grieder AG, Tecknau

• Legehennenstall, Bennwil
• Pratteln - Quartierplan 

Grüssen 4
• Jost-Furrer AG, Reinach

Holz-Annahmestelle + 
Sortierplatz Birsfelden 

• RE-Center Muttenz AG,
Muttenz

• Surer Kipper Transport AG,
Recyclinganlage «Wannen»,
Pratteln

Von den publizierten Baugesu-
chen wurden 52 angefordert
und geprüft. Daraufhin mussten
folgende Kurzberichte aktuali-
siert werden:

• Aluminium Laufen AG,
Industriestrasse 5,
4253 Liesberg

• BMW-Vogel AG,
Industriestrasse 37,
4147 Aesch

• Clariant Schweiz AG,
Bau 851, 4132 Muttenz

• Landor AG Auhafen,
4127 Birsfelden

• Rohner AG,
Abluftreinigungsanlage,
4133 Pratteln

Zu 21 Einrichtungsbegehren
wurde Stellung genommen. In
vier Fällen ist die Aktualisierung
von eingereichten Kurzberichten
angeordnet worden:

• Amcis AG,
4416 Bubendorf

• Syngenta Crop 
Protection AG, Bau 2010,
4133 Pratteln

• Clariant AG, Bau 939,
4132 Muttenz

• Ciba Spezialitätenchemie AG,
Bau 2090, 4132 Muttenz

Die Angaben aus den Zustands-
berichten Gefahrenbereich der
generellen Entwässerungspläne
der Gemeinden Arboldswil,
Diepflingen, Buus, Lampen-
berg, Lupsingen, Maisprach,
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Rothenfluh, Oltingen, Rei-
goldswil, Reinach, Tecknau,
Zeglingen hat das Sicherheits-
inspektorat kontrolliert.

Der Firma Tschantré AG
(Schwimmbadchemikalien)
wurde bestätigt, dass sie die
geltenden Umweltschutzgeset-
ze einhält, sie hat somit eine
Umweltschutzbescheinigung
erhalten.

8.4 Mitarbeit in 
externen 
Arbeitsgruppen

Bericht «Gefahrenpotentiale
von Ammoniak-
Kälteanlagen»

Der Expertenausschuss der AG
Umwelt der Oberrheinkonfe-
renz (ORK) hat im Rahmen der
Berichtsreihe über industrielle
Risiken einen Bericht über
Kälteanlagen mit Ammoniak
erarbeitet. Im Bericht sind An-
wendungen von Ammoniak,
Stoffeigenschaften, Gefahren
und Konzentrationsleitwerte,

sowie gesetzliche Grundlagen
und Vorschriften für Deutsch-
land, Frankreich und die
Schweiz aufgeführt. Auf einer
Karte sind die Standorte aller
Kälteanlagen oberhalb der je-
weiligen Mengenschwelle im
Mandatsgebiet der ORK darge-
stellt. Durch Betriebsbesichti-
gungen und Beurteilungen von
Anlagen in allen drei Ländern
konnten Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten bei der Risiko-
beurteilung dieser Anlagen dis-
kutiert werden. Der Bericht
wird im Jahre 2002 zuhanden
der AG Umwelt verabschiedet
und kann anschliessend von der
ORK herausgegeben werden.

Projekt Bevölkerungsschutz
XXI

Für den Bevölkerungsschutz
XXI sind unter Vorbehalt
bundesrechtlicher Kompeten-
zen die Kantone zuständig. Der
Auftrag des Bevölkerungs-
schutzes ist der Schutz der Be-
völkerung und ihrer Lebens-
grundlagen bei Katastrophen

und Notlagen. Das Amt für Be-
völkerungsschutz wurde mit
der Ausarbeitung des kantona-
len Konzeptes und der Anpas-
sung der Rechtsgrundlagen be-
treffend Bevölkerungsschutz
und Zivilschutz beauftragt. Im
Rahmen des seit März 2001 be-
stehenden Projekts wirkt das
Sicherheitsinspektorat aktiv mit.
Es stellt für die Sachbereiche
«umfassende Gefahren- und Ri-
sikoanalyse BL sowie ABC-
Schutz» seine langjährige Er-
fahrung und alle erarbeiteten
Unterlagen zur Verfügung.

Expertenausschuss
«Technologische 
Risiken»

Der Expertenausschuss
gehört zu der Arbeitsgrup-
pe Umwelt der Deutsch-
französisch-schweizeri-
schen Oberrheinkonfe-
renz (1 bis 4 Sitzungen
pro Jahr).
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«Wir handeln vernetzt» hiess
das Motto 2001 und «Gemein-
sam vorwärts - Zeichen setzen»
lautet das Motto 2002 der Bau-
und Umweltschutzdirektion. 
Dieses Leitmotiv im kommen-
den Jahr umzusetzen bedeutet
für das Sicherheitsinspektorat:

Vorbereitung für die 
Störfallszenarien von morgen

Das Sicherheitsinspekorat hat
die Aufgabe erhalten, die beste-
henden Gefahren und Risiken
kritisch zu überwachen, recht-
zeitig erste Anzeichen von
neuen Gefahren zu erkennen,
zu analysieren, zu beurteilen
und die daraus möglicherweise
entstehenden Risiken für die
Bevölkerung und die Umwelt
zu optimieren. 

Information über Gefahren
und Risiken

Werden erste Zeichen erkannt,
hat das Sicherheitsinspektorat
rechtzeitig darauf hinzuweisen.
In geeigneter Form sind vor al-
lem die politischen Entschei-
dungsträger zu informieren.
Wir haben schon heute die Vor-
aussetzungen geschaffen, um
die Information der Behörden
und der Bevölkerung über die

bestehenden Gefahren und Ri-
siken zu gewährleisten. Es gilt
eine Plattform zu finden, um in
verständlicher Art und Weise
auf die Möglichkeiten neuer
Gefahren und Risiken aufgrund
von Veränderungen in unserem
Umfeld hinzuweisen. Es liegt
an uns zu erklären, was wäre
wenn... Die Entscheidung, was
zu tun ist, wollen wir jedoch
niemandem vorweg nehmen.
Auf diese Art und Weise wollen
wir Zeichen setzen und können
wir sicherstellen, dass der Leit-
satz «Keine Lebensgefähr-
dung und kein bleibender
Schaden für Mensch und Um-
welt» auch in Zukunft gültig
bleibt. 

... und ausserdem

Nach 13 Jahren am angestamm-
ten Ort im kantonalen Verwal-
tungsgebäude an der Rhein-
strasse 29 wird das Sicherheits-
inspektorat im Frühling 2002
neue Räumlichkeiten beziehen
können. 

Wir stehen Ihnen für alle Ihre
Anliegen ab 1. April 2002
selbstverständlich auch an der
neuen Adresse 

Sicherheitsinspektorat
Rheinstrasse 28
4410 Liestal 
jederzeit zu Verfügung. 



Bundesamt für Gesundheit
Ein Betrieb umfasst Anlagen, die in einem engen räumlichen und betrieblichen Zusammenhang zueinan-
der stehen (Betriebsareal).
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
Verordnung über den Umgang mit Organismen in geschlossenen Systemen (Einschliessungsverordnung,
ESV) 
Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Wärmestrahlen sowie Verunreinigungen, die durch den
Bau oder Betrieb von Anlagen oder den Umgang mit Stoffen oder Abfällen erzeugt werden. Unter die Stör-
fallverordnung fallen nur Ereignisse, die Einwirkungen ausserhalb des Betriebsareals erzeugen; Ereignisse
innerhalb des Betriebsareals fallen in der Regel in den Zuständigkeitsbereich anderer Regelungen
(Arbeitsgesetz etc.). 
Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt (Freisetzungsverordnung, FrSV)
Die Gesamtheit der Einwirkungen, die infolge der Mengen und Eigenschaften der Stoffe, Erzeugnisse oder
Sonderabfälle entstehen können, falls keine Sicherheitseinrichtungen wirken.
bis zu 1 x pro 10 Jahr*
Gefahrgutbeauftragtenverordnung
> 1 x pro 10 Jahr*
Als katastrophaler Störfall wird ein Ereignis beurteilt mit irreversiblen Schäden bei vielen Personen und
Tieren und/oder zeitlich begrenzten Schäden mit regionaler Ausdehnung oder irreversiblen Schäden mit
grosser Ausdehnung für die Umwelt.*
Wird bestimmt durch das Ausmass der möglichen Schädigungen der Bevölkerung und der Umwelt infolge
von Störfällen und der Wahrscheinlichkeit, mit der diese eintreten. *
Die vom Inhaber aufgrund einer Verfügung bereitzustellenden Grundlagen für die Beurteilung des vom
Betrieb ausgehenden Risikos durch die Behörde.
Eine Übersicht über die auf einem Gebiet vorhandenen Gefahrenpotentiale und Risiken.
Verordnung über den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Gefährdung durch Mikro-
organismen (SAMV)
Schweizerische Bundesbahnen
Als schwerer Störfall wird ein Ereignis beurteilt mit irreversiblen Schäden bei einzelnen Personen und
Tieren und/oder irreversiblen Schäden mit kleiner Ausdehnung oder zeitlich begrenzten Schäden mit
grosser Ausdehnung für die Umwelt.*
weniger oder bis zu 1 x pro 1000 Jahr *
bis zu 1 x pro 100 Jahr *
Verordnung über den Schutz vor Störfällen vom 27. Februar 1991, Störfallverordnung. 
Als Störfall wird ein Ereignis beurteilt mit leichten, zeitlich begrenzten und reversiblen Schäden bei vie-
len Personen und Tieren und/oder leichten, zeitlich begrenzten und reversiblen Schäden im Umkreis von
einigen Kilometern für die Umwelt.
Verordnung über den Schutz vor Störfällen vom 27. Februar 1991, (StFV).
Die TRA wurde im Auftrag des Landrates erarbeitet. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Teilnehmern des
Sicherheitsinspektorates, des Tiefbauamtes, des Kantonalen Labors, der Polizei und des Amtes für
Umweltschutz und Energie, begleitete die Studie. Die TRA zeigt auf, bei welchen Strassenabschnitten
wieviel Gefahrengut transportiert wird, und wo das Risiko infolge eines Gefahrenguttransportes hoch ist. 
Grössere Betriebe haben ihre Firmenareale in Untersuchungseinheiten eingeteilt, über die ein Kurzbericht
erstellt wurde.
Bundesamt für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
Als Zwischenfall wird ein Ereignis beurteilt mit leichten, zeitlich begrenzten und reversiblen Schäden bei
einzelnen Personen und Tieren und/oder leichten, zeitlich begrenzten und reversiblen Schäden mit lokaler
Ausdehnung für die Umwelt.
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Abkürzungsverzeichnis / Begriffserläuterung

BAG
Betrieb

BUWAL
ESV

Einwirkungen

FrSV
Gefahrenpotential

gelegentlich
GGBV
häufig
katastrophaler Störfall

Risiko

Risikoermittlungen

Risikokataster
SAMV

SBB
schwerer Störfall

sehr selten
selten
StFV
Störfall

Störfallverordnung
Transportrisikoanalyse
(TRA)

Untersuchungseinheit

UVEK
Zwischenfall

* Die Definitionen sind mit den Richtlinien zur Beurteilung der Tragbarkeit von Risiken vom Landrat am 02.02.1993 zustimmend zur
Kenntnis genommen worden.
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Karte stationäre Gefahrenquellen
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Zuständige Stellen und Stand Vollzug Verkehrswege

Verkehrswege 
gemäss StFV

Schiene:
SBB-Netz

Schiene:
Anschlussgleise

Strasse:
Nationalstrassen

Strasse:
übrige Durch-
gangsstrassen

Wasser:
Rhein

Ersteller der
Kurzberichte

SBB

Benutzer 
Anschlussgleis

Tiefbauamt BL

Tiefbauamt BL

Tiefbauämter
BL/BS/AG

Stand Beurteilung Ende 2001

Mit einer Screening-Methode
sind die nicht tragbaren Risiken
netzweit ermittelt worden. In
einem weiteren Bericht werden
mögliche Massnahmen und
deren Wirksamkeit dargestellt.

3 Kurzberichte beurteilt,
6 hängig

hängig, Abschätzung der
Summenkurve zur Beurteilung
der Häufigkeit fehlt und muss
vom Bundesamt für Strassen
erstellt werden. Leitfaden ist
noch nicht in Kraft. 

Transportrisikoanalyse beurteilt
(keine Kurzberichte erstellt). 
Ein Massnahmenbericht ist 
erstellt. Der Landrat kann im
2002 darüber beraten.

Eine Risikoermittlung ist 
erstellt und kann im 2002
beurteilt werden. 

Kontrollbehörde

Bundesamt 
für Verkehr

Sicherheitsinspektorat

Sicherheitsinspektorat

Sicherheitsinspektorat

• Sicherheitsinspektorat
• Kontrollstelle für 

Chemie- und 
Biosicherheit, Kanton
Basel-Stadt

• Kantonales 
Laboratorium,
Abt. Chemiesicherheit,
Kanton Aargau
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Einsätze der Chemiefachberater (C-Pikett) und der Chemiewehr 

Datum

04.01.01

18.01.01

24.01.01

12.02.01

Ort

Muttenz

Pratteln

Badisch
Rhein-
felden (D)

Muttenz

Firma/Areal

Ciba SC

Firma Furness AG

Firma 
Degussa-Hüls

Novartis

Ereignis/Produkt

Eine zur Entsorgung
bestimmte Methacrylat-
verbindung hat sich in
den Fässern erhitzt und
zersetzt sich unter star-
ker Rauchentwicklung.

Ein 100 l Fass mit
ANTICOR VV 328
(enthält Ethoxyl.
Benzalkoniumchloride)
fällt 1.5 m herunter und
platzt auf, 90 l laufen im
Lagergebäude aus.

Aus einer Oxydationsan-
lage tritt Chlorwasserstoff
(gasförmig) aus.

Brand und Explosion in
einem Produktions-
gebäude infolge Austritt
von brennbaren
Lösungsmitteln und dem
Reaktionsgemisch an
einer kontinuierlich 
arbeitenden Anlage

Auswirkungen / 
Massnahmen

Die Fässer werden 
geöffnet und die 
Zersetzungsreaktion 
durch Zugabe von 
Wasser "abgelöscht".
Dabei kommt es zu einer
Geruchsbelästigung in der
Umgebung. Weil das 
Rückhaltebecken bereits
mit Wasser gefüllt ist, 
wird entschieden das 
Wasser in die ARA Rhein
zu leiten.

Brandschutz durch die
Feuerwehr Pratteln mit
Atemschutz. ANTICOR VV
328 wird mit Bindemittel
(Sägemehl) aufgenommen
und in Container im 
Freien bis zur Entsorgung
gelagert.

Aufgrund der Messungen
und des starken Föhns
werden keine Massnahmen
für die Bevölkerung im
angrenzenden Gebiet
unseres Kantons getroffen.

Brandbekämpfung durch
die Werksfeuerwehr, die
Feuerwehren von Muttenz,
Liestal, SF-Chem.
Geruchsbelästigungen 
in der Umgebung.
Schadstoff-Messungen 
im Nahbereich des 
Betriebsareals und in 
den umliegenden 
Gemeinden. Zusätzlich
Ausbreitungsrechnungen
der möglichen Schadstoffe
in der Brandgaswolke und
abschätzen der möglichen
Auswirkungen mit SAFER.
Das Löschwasser wurde 
im Havariebecken aufge-
fangen.

Bewertung 
Risiko

stationäre 
Anlage;
Zwischenfall;
gelegentlich;
Risiko mittel

Transportunfall;
Zwischenfall;
häufig;
Risiko mittel

stationäre 
Anlage;
Störfall;
gelegentlich;

stationäre
Anlage;
Störfall;
gelegentlich;
Risiko mittel



Datum

13.02.01

13.02.01

16.02.01

17.02.01

19.02.01

26.02.01
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Einsätze der Chemiefachberater (C-Pikett) und der Chemiewehr 

Ort

Muttenz

Badisch 
Rhein-
felden (D)

Badisch
Rhein-
felden (D)

Muttenz

Birsfelden

Liestal

Firma/Areal

Rangierbahnhof
SBB
Reparaturwerkstatt

Firma Degussa-
Hüls

Firma Degussa-
Hüls

Rangierbahnhof
SBB
Reparaturwerkstatt

ARA Birs 2

Firma Genzyme
Pharma 

Ereignis/Produkt

Aus der Isolation eines
mit Epichlorhydrin 
beladenen Bahnkessel-
wagens (Absender in
Deutschland, Empfänger
in Italien) tritt Flüssigkeit
aus.

Aus einer Produktions-
anlage tritt Ammoniak
(gasförmig) aus

Aus einer Produktions-
anlage tritt Aluminium-
chlorid aus. Es bilden
sich Salzsäurenebel.

Aus der Isolation eines
mit Methylamin belade-
nen Bahnkesselwagens
(Absender in Nieder-
landen, Empfänger in der
Schweiz) tritt Flüssigkeit
aus.

Automatischer Ammo-
niakalarm. Aufgebot
durch FW Birsfelden.

Laborbrand mit Hexan,
Zündfunken infolge 
einer elektrostatischen
Entladung.

Auswirkungen / 
Massnahmen

Messungen der Schadstoff-
Konzentrationen in der
Umgebungsluft. Der
gesamte Inhalt des
Havaristen wurde in einen
intakten Bahnkesselwagen
umgepumpt. Diese 
Aktion zur Behebung des
Schadens dauerte 
insgesamt 3.5 Tage.

Aufgrund der Messungen
und der Windrichtung
werden keine Massnahmen
für die Bevölkerung im
angrenzenden Gebiet
unseres Kantons getroffen.

Aufgrund der Messungen
und der Windrichtung
werden keine Massnahmen
für die Bevölkerung im
angrenzenden Gebiet 
unseres Kantons getroffen.

Da der Bahnkesselwagen
unsachgemäß beladen
wurde, befand sich Produkt
im Überlauf. Dieser wurde
verschlossen und der
Bahnkesselwagen zum
Weitertransport freige-
geben. Die Aktion dauerte
3 Tage

Keine Maßnahmen, da es
sich um einen Fehlalarm
(Bedienungsfehler des
Betriebspersonals) 
handelte.

Brand wurde durch die
Feuerwehr Liestal 
gelöscht, Mitarbeiter 
der Firma erleiden 
Verbrennungen 
1. Grades und werden 
im Spital medizinisch 
behandelt.

Bewertung 
Risiko

Transportunfall;
Zwischenfall;
häufig;
Risiko mittel

stationäre 
Anlage;
Störfall;
gelegentlich;

stationäre
Anlage;
Störfall;
gelegentlich;

Transportunfall;
Zwischenfall;
häufig;
Risiko mittel

stationäre
Anlage;

stationäre 
Anlage;
Betriebsunfall;
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Anhang 7

Einsätze der Chemiefachberater (C-Pikett) und der Chemiewehr 

Ort

Liestal

Pratteln

Reinach

Badisch
Rhein-
felden (D)

Muttenz

Muttenz

Birsfelden

Firma/Areal

Firma Knoll AG

Firma Rohner AG

Firma Fischer

Firma Capot

Rangierbahnhof
SBB
Reparaturwerkstatt

Rangierbahnhof
SBB
Reparaturwerkstatt

Liegenschaft,
Lärchengarten-
strasse

Ereignis/Produkt

Aus einer Destilliereinheit
tritt Dimethylsulfat aus.

Beim Eintragen von
Kupfercyanid in eine
Rühranlage entwickelt
sich eine Staubwolke und
löst den automatischen
Cyanidalarm im
Produktionsgebäude aus.

Ein Klebstoff reagiert 
mit starker Rauchent-
wicklung

50 kg Kieselsäure
entweichen als
Staubwolke.

Aus einem beheizten
(90° C) und isolierten
Bahncontainer tritt
Caprolactam aus.

Aus der Isolation eines
"mit Ablauge aus Zell-
stoffherstellung" belade-
nen Bahnkesselwagens
tritt Flüssigkeit aus.

Reizender, ätzender
Geruch im Treppenhaus.

Auswirkungen / 
Massnahmen

Der Bau wird geräumt,
Schadstoff-Messungen in
der Umgebung werden 
gemacht. Der Produktions-
raum wird durch die
Feuerwehr Liestal mittels
Lüfter gelüftet.

Schadstoff-Messungen in
der Umgebung. Ausserhalb
des Produktionsgebäudes
werden keine Cyanidkon-
zentrationen festgestellt.
Der Produktionsraum wird
durch die Firma gereinigt.
Nach 40 Minuten wird der
Betrieb wieder freigegeben.

Klebstoff wird zum abküh-
len ins Freie gestellt und
anschliessend entsorgt.
Geruchsbelästigung in der
näheren Umgebung

Staubwolke wird nach
Süden verfrachtet.

Container wird kontrolliert
abgetropft. Durch das
Abkühlen mit Wasser
konnte der Auslauf 
gestoppt werden, der
Container konnte nach 
11 Tagen durch SBB
weitergeleitet werden.

Es wurde ein Auffanggebin-
de unter den Bahnwagen
gestellt und der sofortige
Weitertransport nach Hafen
Kleinhüningen organisiert.

Das Treppenhaus wurde
mit einem Ventilator
gelüftet. Die Befragung der
Anwohner ergibt, dass
vermutlich ein Pfefferspray
(mutwillig?) entleert wurde,
keine weiteren Maßnahmen.

Bewertung 
Risiko

stationäre
Anlage;
Zwischenfall;
gelegentlich;
Risiko mittel

stationäre 
Anlage;
Zwischenfall;
gelegentlich;
Risiko mittel

stationäre
Anlage;
Zwischenfall;
gelegentlich;
Risiko mittel

stationäre
Anlage;
Zwischenfall;

Transportunfall;
Zwischenfall;
häufig;
Risiko mittel

Transportunfall;
Zwischenfall;
häufig;
Risiko klein

Betrieb fällt
nicht in den
Geltungsbe-
reich der StFV

Datum

20.03.01

23.03.01

14.05.01

16.05.01

02.06.01

06.06.01

16.06.01
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Anhang 7

Einsätze der Chemiefachberater (C-Pikett) und der Chemiewehr 

Datum

24.06.01

25.06.01

03.07.01

13.07.01

Ort

Binningen

München-
stein

Liestal

Therwil

Firma/Areal

Einfamilienhaus,
Büntenweg

Basler Freilager
AG

Zentralwäscherei

Privathaushalt, 
Buchenrain

Ereignis/Produkt

Geruchsbelästigung
(knoblauchartiger
Geruch) durch undichte
Behälter mit unbekann-
ten Chemikalien im Keller
der Liegenschaft, weitere
Chemikalien (Insektizide/
Herbizide) und Labor-
geräte vorhanden.

Nach einem Kellerbrand
wurden Ampullen mit
Rubidium entdeckt. Der
Raum enthält weitere
chemische Stoffe,
Besitzer nicht eindeutig.

Entwicklung von ätzen-
den Dämpfen und Gasen
infolge einer unbeab-
sichtigten Reaktion von
Wasserstoffperoxid und
Ameisensäure bei der
Dosierstation.

Beim Vorbereiten der
Schwimmbadchemikalien
bildet sich in einem
Plastik-Bidon Chlorgas.

Auswirkungen / 
Massnahmen

Sämtliche Chemikalien im
Keller wurden ausgeräumt
und entsorgt. Einsatz der
Feuerwehr unter Atem-
schutz. Der Boden wurde
gereinigt, der Raum
gelüftet. Die Strassen 
im Quartier mussten 
während 2 Stunden für 
die Anwohner gesperrt 
werden.

Der größte Teil der
Ampullen wurde beim
Brand zerstört. Die
restlichen drei Ampullen
wurden geborgen und
zusammen mit den 
chemischen Stoffen
entsorgt. Ein Feuerwehr-
mann in ärztliche Kontrolle
(Lungenfunktionstest)
geschickt.

Das Gebäude wird 
evakuiert. Personen mit
Atembeschwerden 
wurden zur Beobachtung
ins Spital überführt.
Reinigung, Lüftung und
Freigabemessungen 
des Gebäudes durch die
Feuerwehr Kantonspital
und Johnson Controls.
Sperrung der Strasse 
während rund 
2 Stunden und Umleitung
des öffentlichen Verkehrs.

Der Vorbereitungsraum
wurde mittels Ventilators
durchlüftet und nach 
15 Minuten freigegeben.
Der Bidon wurde entsorgt.

Bewertung 
Risiko

Betrieb fällt
nicht in den
Geltungs-
bereich der
StFV

stationäre 
Anlage;
Zwischenfall;
gelegentlich;
Risiko mittel

stationäre 
Anlage;
Zwischenfall;
gelegentlich;
Risiko mittel

Betrieb fällt
nicht in den
Geltungs-
bereich der
StFV



Datum

26.07.01

16.08.01

21.08.01

06.09.01
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Anhang 7

Einsätze der Chemiefachberater (C-Pikett) und der Chemiewehr 

Ort

Muttenz

Dreispitz

Muttenz

Muttenz

Firma/Areal

CIBA SC, 
Bau 2047

Planzer AG

Novartis, 
Bau 2060

Rangierbahnhof
SBB
Reparaturwerkstatt

Ereignis/Produkt

Explosion und Brand,
Freisetzung vom Lithium
und Tetrahydrofuran,
bersten von Leitungen
und auslaufen von ätzen-
den Stoffen (Natronlauge
und Säuren)

Weil das Transport-
gebinde nicht fachge-
recht (= gekühlt) trans-
portiert wurde, kommt
beim Umschlag ein
Arbeiter mit Di-tert. -Bu-
tyldicarbonat (DIBOC) in
Kontakt. Die Substanz
wurde flüssig und das
Gebinde leck

Fehleinleitung von 
1000 Liter Toluol, 
Substanz gelangt via 
Abtrennvorlage in das 
Industrieabwasser WAI
und anschliessend in die
ARA Rhein

Aus der Isolation eines
mit Ethylenoxid 
beladenen Bahnkessel-
wagens tritt Flüssigkeit
aus.

Auswirkungen / 
Massnahmen

Notkühlung des Reaktors.
Die Feuerwehren Johnson
Controls\Chemiewehr BL,
Clariant, SF Chem, COOP,
Muttenz und Pratteln
bekämpften den Brand.
Schadstoff-Messungen im
Nahbereich des Betrieb-
sareals und in den 
umliegenden Gemeinden
sowie in Deutschland.
Zusätzlich Ausbreitungs-
rechnungen der möglichen
Schadstoffe in der Brand-
gaswolke und abschätzen
der möglichen Auswirkun-
gen mit SAFER. Das
Löschwasser wurde im
Havariebecken aufge-
fangen. Feuerwehrleute
erleiden Verätzungen

Der Arbeiter wird zur 
medizinischen Behandlung
in den Spital überwiesen.
Das leckende Gebinde 
wurde fachgerecht 
behandelt.

Havarieschaltung in der
ARA Rhein. Toluol ist im
Biologieteil der ARA Rhein
abbaubar, sodass keine
Substanz in den Rhein
gelang ist

Die Umgebung wird abge-
sperrt und es werden
Schadstoffmessungen
durchgeführt. Dabei wurde
festgestellt, dass es sich
um Kondenswasser
handelt. Keine weiteren
Maßnahmen.

Bewertung 
Risiko

stationäre 
Anlage;
Störfall;
gelegentlich;
Risiko mittel

Transportunfall;
Zwischenfall;
häufig;
Risiko mittel

stationäre 
Anlage;
Zwischenfall;
gelegentlich;
Risiko mittel

Transportunfall;
Zwischenfall;
häufig;
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Anhang 7

Einsätze der Chemiefachberater (C-Pikett) und der Chemiewehr 

Datum

19.09.01

02.10.01

09.10.01

23.10.01

25.10.01

27.10.01

Ort

Badisch
Rhein-
felden (D)

Muttenz

Reinach

München-
stein

Birsfelden

Tenniken

Firma/Areal

Firma Capot

Syngenta

Privathaushalt,
Igelweg

Sporthalle 
St. Jakob

Migros Betriebe
AG

Privathaushalt

Ereignis/Produkt

Salzsäure (gasförmig)
entweicht als Dampf-
wolke.

Beim Öffnen eines unter
Druck stehenden Fasses
mit Chlorameisensäure
wurde ein Arbeiter so
stark mit der Flüssigkeit
kontaminiert, dass er
kurz nach Einlieferung in
das Spital seinen
schweren Verletzungen
erlag

Gasentwicklung in Ein-
familienhaus, Freisetzung
von Chlorgas wegen
unsachgemässer Ver-
wendung von Javellauge 

Geöffneter Brief mit
Verdacht auf Milzbrand-
erreger.

Geöffneter Brief mit
Verdacht auf Milzbrand-
erreger.

Geöffneter Brief mit
Verdacht auf Milzbrand-
erreger.

Auswirkungen / 
Massnahmen

Dampfwolke wird nach
Südwesten verfrachtet.
Quartieralarm in Badisch
Rheinfelden (D), Substanz-
wolke wird mit Wassernebel
niedergeschlagen.

Boden und Gebäude sind
ebenfalls kontaminiert und
werden gereinigt. Da
weitere Fässer in einer
Speditionsfirma vorhanden
sind und ebenfalls unter
Druck stehen, werden
diese Fässer sofort in
einem geschützten Raum
gelagert und überwacht.
Das Betriebspersonal wird
über die Gefahren 
instruiert. Die Fässer
werden unter Aufsicht der
Chemiewehr BL durch
Betriebsarbeiter in Schutz-
kleidung entlastet.

Alle Abwasserleitungen
wurden intensiv gespült.
Eine Person welche das
Chlorgas eingeatmet hatte
suchte den Arzt auf. Das
Haus wurde eine halbe
Stunde gelüftet.

Zone abgesperrt. Brief 
in Plastik verpackt und 
der Polizei übergeben.
Betroffener Bereich 
gereinigt.

Zone abgesperrt. Brief in
Plastik verpackt und 
der Polizei übergeben.
Betroffener Bereich 
gereinigt.

Zone abgesperrt. Brief in
Plastik verpackt und 
der Polizei übergeben.
Betroffener Bereich
gereinigt.

Bewertung 
Risiko

stationäre 
Anlage;
Zwischenfall;

stationäre 
Anlage;
Zwischenfall;
gelegentlich;
Risiko mittel

Betrieb fällt
nicht in den
Geltungs-
bereich der
StFV

Betrieb fällt
nicht in den
Geltungs-
bereich der
StFV

Betrieb fällt
nicht in den
Geltungs-
bereich der
StFV

Betrieb fällt
nicht in den
Geltungs-
bereich der
StFV
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Anhang 7

Einsätze der Chemiefachberater (C-Pikett) und der Chemiewehr 

Datum

30.10.01

31.10.01

02.11.01

07.11.01

14.11.01

15.12.01

Ort

Reinach

Walden-
burg

Itingen

Liestal

Füllinsdorf

Firma/Areal

Privathaushalt

Firma Gättelin

Firma RCC

Stammgeleise 
Basel-Olten

Privathaushalt,
Schneckelenstrasse

Rheinhafen

Ereignis/Produkt

Geöffneter Brief mit
Verdacht auf Milzbrand-
erreger.

Geöffneter Brief mit
Verdacht auf Milzbrand-
erreger.

Brand im Labor 
(Probenvorbereitung), 
da übereinanderge-
stapelte Heizplatten nicht
ausgeschaltet wurden
und die Kunststoffge-
häuse zu brennen
begannen (Überhitzung)

bei einem Güterzug tritt
Flüssigkeit aus einem
beschädigten, mit 80
Fässern Tetrahydrofuran
beladenen Container
aus. Der Container und
die Fässer wurden 
durch einen Baukran 
aufgerissen 

Küchenbrand mit
anschliessendem Brand
der Kunststoffisolation 
der Hausfassade

stark störender Geruch
aus dem Oelabscheider

Auswirkungen / 
Massnahmen

Zone abgesperrt. Brief 
in Plastik verpackt und 
der Polizei übergeben.
Betroffener Bereich 
gereinigt.

Zone abgesperrt. Brief 
in Plastik verpackt und 
der Polizei übergeben.
Betroffener Bereich 
gereinigt.

Brandbekämpfung durch
Feuerwehr Sissach.
Gebäude von Rauch
befreit.

Akute Explosionsgefahr
und Gefährdung der Bevöl-
kerung entlang der Strecke.
Die Feuerwehr Liestal stellt
den Brandschutz sicher.
Evakuation der Bevölke-
rung in der Umgebung
während Stunden. Sper-
rung der Eisenbahnlinie
während rund 3 Stunden.
Der Container wird gesi-
chert und zur Kontrolle auf
die Auffangwanne der
Reparaturwerkstatt Ran-
gierbahnhof SBB gestellt.
Gesamter Container entla-
den und alle betroffenen
Fässer in Überfässer für den
Weitertransport verladen.

Brandbekämpfung durch
die Feuerwehren Liestal
und Sissach, grosser
Sachschaden

Oelwehrstützpunkt Birsfel-
den führt Explosions-
messungen durch, keine
explosiblen Gemische
vorhanden. Oelabscheider
gelüftet.

Bewertung 
Risiko

Betrieb fällt
nicht in den
Geltungs-
bereich der
StFV

Betrieb fällt
nicht in den
Geltungs-
bereich der
StFV

stationäre 
Anlage;
Zwischenfall;
gelegentlich;
Risiko mittel

Transportunfall;
Störfall;
häufig;
Risiko mittel

Betrieb fällt
nicht in den
Geltungs-
bereich der
StFV

stationäre
Anlage;
Zwischenfall;
gelegentlich;
Risiko mittel








